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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 27.02.2013 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

in der Stadtratssitzung am 19.12.2012 wurde in der Drucksache 1443/12 mehrheitlich über eine 

Prüfung abgestimmt, ob insbesondere Baumaschinen, die im Rahmen städtischer Vorhaben 

eingesetzt werden, mit einem Partikelfilter ausgestattet werden könnten. Auch fällt der Blick auf 

eine mögliche Allgemeingültigkeit solcher Maßnahmen im Zusammenhang der Einführung der 

Umweltzone. 

 

Ich frage Sie daher: 

 

1. Welche Ergebnisse ergaben die Prüfungen der Drucksache 1443/12? 
 

2. Wie viele Fahrzeuge oder Maschinen der Stadtverwaltung wären gemäß des Beschlusses 
des Stadtrates mit entsprechender Filtertechnik auszustatten, welche Kosten resultieren 
daraus jeweils im Einzelnen (bitte Auflistung der Kosten der jeweils notwendigen 
Technologie) sowie insgesamt und wie sollen diese im Haushalt für 2013 verankert 
werden? 

 

 

Zwar handelt es sich im Zusammenhang um einen Beschluss des Stadtrates, jedoch gibt es keinen 

äußeren Rahmen wie beispielsweise durch die EU, der zu einer solchen Maßnahme verpflichtet. 

 

3. Wie rechtfertigen Sie die Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates im Sinne einer nicht 
notwendigen, freiwilligen Leistung in Anbetracht der immer noch prekären Haushaltslage 

  

 

Frau Tyroller, Fraktion CDU 
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der Stadt Erfurt und mit Blick auf finanzielle Einschränkungen insbesondere im 
Jugendhilfebereich und den freien Trägern? 

 

 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

08.02.2013, gez. i. A. Bergmann   

Datum, Unterschrift 
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